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DER EKD-BESCHLUSS VOM 10.11.2021

• EHRGEIZIGERES ZIEL: 2035 STATT 2050

• DATENBASIERTE ROADMAP FÜR DIE EKD-SYNODE 2022 FÜR 

EINEN EKD-WEITEN PROZESS ZUR ERREICHUNG DES ZIELES

• BILDUNG EINES GEEIGNETEN RECHTLICHEN RAHMENS

• RAT, KIKO, GLIEDKIRCHEN UND KIRCHENAMT MÜSSEN SICH 

ABSTIMMEN



BESTEHENDE BESCHLÜSSE UND MAßNAHMEN - ELKB

• SYNODENBESCHLUSS LINDAU, MÄRZ 2019, ZUM INTEGRIERTEN 

KLIMASCHUTZKONZEPT (IKK): „EINEN UNS ANGEMESSENEN BEITRAG ZUM 

PARISER KLIMASCHUTZZIEL BIS HIN ZUR KLIMANEUTRALITÄT“

 ZIELMARKE DAMALS 2-GRAD-ZIEL UND KLIMANEUTRALITÄT BIS 2050

• MAßNAHMENEMPFEHLUNGEN DES IKK SETZEN AUF FREIWILLIGKEIT UND 

UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG

• GRUNDSATZBESCHLUSS DER KIRCHENLEITUNG VOR LINDAU: 

KLIMASCHUTZ ALS EINE VON FÜNF KIRCHLICHEN KERNAUFGABEN (PUK) 

MUSS AUS DEM HAUSHALT FINANZIERT WERDEN – KEINE SONDERMITTEL



DRINGLICHKEITSANTRAG HERBSTSYNODE 2021

DIE LANDESSYNODE BITTET DEN LANDESKIRCHENRAT, (…) SPÄTESTENS BIS ZUR 

HERBSTTAGUNG 2022 EIN UMFASSENDES GESETZ ZUR FÖRDERUNG DES 

KLIMASCHUTZES INNERHALB DER EVANGELISCH-LUTHERISCHEN KIRCHE IN BAYERN 

VORZULEGEN. DAS GESETZ SOLL KLIMASCHUTZZIELE, INSTRUMENTE SOWIE 

VERBINDLICH ZU ERGREIFENDE MAßNAHMEN FÜR DIE VERSCHIEDENEN EBENEN UND 

EINRICHTUNGEN DER ELKB BEINHALTEN. JÄHRLICHE ETAPPENZIELE SIND MIT 

VERBINDLICHEN ÜBERPRÜFUNGS- UND ANPASSUNGSMECHANISMEN ZU VERSEHEN. 

BESTEHENDE MAßNAHMEN DES INTEGRIERTEN KLIMASCHUTZKONZEPTES DER ELKB 

SOLLEN MIT DEM GESETZ VERBINDLICH GEMACHT WERDEN. (…) DARÜBER HINAUS 

SOLLTE MIT DIESEM GESETZ EIN TRAGFÄHIGES FINANZIERUNGSKONZEPT FÜR DEN 

KLIMASCHUTZ IN DER ELKB DEFINIERT WERDEN. (…)

BESCHLUSS (25.11.2021): 88 JA, 1 NEIN, 4 ENTHALTUNGEN



ELEMENTE DER KLIMASCHUTZGESETZE VON NORDKIRCHE 
( 2015) UND EKBO ( 2020)

• VERBINDLICHE REGELUNGEN IM BEREICH GEBÄUDE: Z.B. KEIN EINBAU

VON FOSSILEN HEIZUNGEN, BEZUG VON ÖKOSTROM

• KLIMASCHUTZABGABE ZUR ERRICHTUNG EINES KLIMASCHUTZFONDS,

AUS DEM MAßNAHMEN GEFÖRDERT WERDEN KÖNNEN

EKBO: PRO TONNE CO2 WERDEN AB 2023 125 EURO ERHOBEN

NORDKIRCHE: 0,8 % DER SCHLÜSSELZUWEISUNG

• AUFBAU EINER STRUKTUR: KLIMABEAUFTRAGTE IN DEN GEMEINDEN,

KLIMASCHUTZKONZEPTE UND -MANAGER AUF KIRCHENKREISEBENE

• PFLICHT ZUR ERHEBUNG VON DATEN

• REGELMÄßIGE BERICHTSPFLICHT AUF ALLEN EBENEN



ROADMAP - EKD

EKD KLIMASCHUTZRAHMENGESETZ, DAS BIS 2022  IN ABSTIMMUNG 

MIT DEN LANDESKIRCHEN ZU ENTWICKELN IST UND DAS ALS 

ORIENTIERUNG GELTEN SOLL FÜR ALLE LANDESKIRCHEN, DIE EIN 

KLIMASCHUTZGESETZ ENTWICKELN WOLLEN. DAS RAHMENGESETZ 

SOLL PFLICHTELEMENTE UND FREIWILLIGE ELEMENTE ENTHALTEN UND 

RAUM LASSEN FÜR REGIONAL ANGEPASSTE LÖSUNGEN.

ERGÄNZEND: EIN FLÄCHENDECKENDES SOFORTPROGRAMM FÜR 

SOLARDÄCHER AUF KIRCHLICHEN GEBÄUDEN, GGF. GEFÖRDERT AUS 

STAATLICHEN TÖPFEN.



ROADMAP UND ZEITPLAN ELKB

URSPRÜNGLICHE PLANUNG AUFGRUND DES SYNODENBESCHLUSSES – UMWELT- UND KLIMAARBEIT

• BIS ANFANG FEB 2022: DATENGRUNDLAGE SCHAFFEN, EMISSIONEN BERECHNEN

• BIS ENDE FEB 2022: SEKTORSPEZIFISCHE ZIELE FORMULIEREN

• PARALLEL: FINANZIERUNGS- UND PERSONALBEDARF ERMITTELN, FINANZIERUNGSMODELLE KLÄREN

• MÄRZ 2022: ERSTE ECKDATEN IN LKR UND AUSSCHÜSSE DER LSYN

• BIS MAI 2022: GESETZENTWURF ERSTELLEN

• MAI 2022: HAUSHALTSKLAUSUR

• 11.-13. JULI 2022: LKR, 22. JULI LSA

• ÜBERARBEITUNG, ENDGÜLTIGE VORLAGE AM 21./22. SEPT IN GEMEINSAMER SITZUNG LKR/LSA

• 20.-23. NOV 2022: BERATUNG UND BESCHLUSSFASSUNG LSYN



AKTUELLER STAND ELKB

• LANDESSYNODALAUSSSCHUSS JAN 2022: VERABSCHIEDUNG ERST IM 

JAHR 2024

• ANSAGE OKR BLUMTRITT: ROADMAP BEIBEHALTEN WIE VORGELEGT

• BISHER KEIN KLARER ARBEITSAUFTRAG DURCH LKR – SITZUNG APRIL

• JURISTISCHE FEDERFÜHRUNG BEI ABT. E (PROF. DR. HÜBNER), ZUARBEIT 

DURCH FRAU DR. GÜTTLER (ABT. D)


